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Endurteil:

tf

e I. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin 508,09 € nebst 5 o/o-

Punlce Tinsen hieraus über dem Basiszinssatz.seit dem 2O.O2.2OOI,

sowie weitere 70,20 € außergerichtliche Rechtsanwaltkosten nebst

5 o/oPunla enZtnsen hieraus,über dem jeweiligen Basiszinssarz seit

L-; 24.06.2009 zubezahlen.-./

II. Die Beklagte'hat die Kbsten dds Rechtsstreits zu rragen.

m. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar.

BeSchluss!

DerStreirwen vdrd auf 508,09 € festgesetn.
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Tatbestand:

Von derAbfassung konnte gemdß S$ 313 a,495 aZPO abgesehen werden.
d-

EntscheidunSgründe:

t  - . '  r r r  . .  r" Dte Klage st begründet.

Die KlJgerin hat gegen die Beklagte einen Anspruch auf Schadenersarz aus
abgeüetenen Recht in FIöhe von 50g,09 €, vgl. $$ z stvG,g23,249,39gBGB.
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Die Klägerin ist alcivlegitimien.

Der Geschädigte hat seine Anspniche gegenüber der Beklagten wirksam an die

KLigerin nach $ 398 BGB abgetreten. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist

die Abtretungserklärung nicht gemdß $ 134 BGB wegen eines Ventofks gegen das
RDG, das seit dem 01.07.2008 zurAnwend*g kommt, nichtig.

Nach $ 3 RDG ist die selbständige Erbringung aulkrgerichtlicher

Rechtsdienstleistungen nur in dem Unfang zulässig, itt dem sie durch das RDG

oder durch oder auf Grund anderer Gesetze erlaubt ist. Rechtsdienstleistung ist
zunächst einmal nach $ 2 Abs. 1 RDG jede liitigkeit in konhten fremden

Angelegenheiten, sobald sie eine rechtliche Prüfung des Einzelfalles erforden.
Darüber hinaus handelt es sich nach $ 2 Abs. 2 RDG bei der Einziehung fremder

oder zum Zwecl<e der Einzieh*g auf fremde Rechnung abgetretener Forderung

um eine Rechtsdienstleistung, wenn die Forderungseinzieh*g als eigenstdndiges

Geschäft betrieben wnd. Ffieran fe]rlt es im vorliegenden Fall. Die Klägerin

unterhd.h einen Neu- und Gebmuchwagenhandel. Der Forderungseinzug wird von
der Kligerin nicht als eigenst:indiges Geschdft betrieben.

Die Voraussetzungen des $ 2 Abs. 1 RGD liegen allerdings vor. Bei der von der
Kliierin volgenommenen Geltendmachung der Mierwagenkosten handel es sich
um eine liitigkeit in einer fremden Angelegenheit. Enucheidend ftir die
Beuneilung ist die Abtretungserklärung im Einzelfall und, ob die Forderung
endgültig auf den Erwerber übertragen wird und er auch das Bonitärsrisiko
übemimmt. Die Abtretung ist vorliegend nicht an Erfüllungs sratr sondem lediglich
erfüilungshalber erfolgt. Aus der Formulierung der Abretungserlikärung folgt, dass
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die Klägerin nicht das wiruchaftliche Risiko der Beitreibung übernimmt, sondern
der Geschädigte selbst z1x Zah\ng velpflichtet ist, wenn und soweit die
Versichenurg nicht ab Rechnungsstellung innerhalb von drci Wochen die
Fonderung begleicht. Die Klägerin h:ilt sich durch d"iese Formulierung vor, ihre
Forderung weiter gegen den Zedenten gehend zu machen. Es ist hier lediglich von

- einerAbtretung zuEinziehungszwecken auszugehen.

Eine Einzeffa[prüfung gemiß $ 2 Abs 1 RDG ist im vorliegenden Fall erforderlich.
F[eran dtirfen lieine hohen Anforderwrgen gestellt werden.

Die von der Klägerin vorgenolnmene Tätiglcir erfüllt jedoch die Voraussezungen
des $ 5 RDG und ist damit nach dem RDG erlaubt. g 5 Abs. 1 RDG erlaubt solche
Rechsdienstleistungen im Zusammeoh*g mit einer anderen TiJtigkeit, wenn sie als
Nebenleisnmg zum Berufs- oder Tätigleitsbild gehören. Ob eine Nebenritigkeit
vorliegt ist gern $ 5 Abs. 15.2 RDG nach ihrem Inhalt, Urnfang und sactrlichem
Zusammenh*g mit der Fhuprätiglait unrer Berüclsichtb*g der
Rechtskenntnisse zu beurteilen. Nach lvlaßgabe dieser Grundsftze ist bezüglich der
Geltendmach*g von Mierwagenkosten durch die Klägerin aus abgetretenem
Recht von einer Nebentätiglait im Sinne des $ 5 RDG auszugehen.
Gerade in den Fd"llen, in denen es wie hier zu Streit über d"ie Höhe der in Ansatz
gebrachten Mietwagenkosten kommt, zcrgc sich die Zugehörigt<eit der
Geltendmach-g der Forderung zu der eigentlichen Flauptleisrung deutlich. In
diesen Fdllen wird eine Rechdenigung der eigenen I*istung und Abrechnung der
Kligerin als Mietwagenunternehmen erforderlich. Dem Kunden ist d.ies mangels
entsprechender Kenntnisse oftmals gar nicht möglich.

Dementsprechend wollte der Gesetzgeber durch die Schaffung des $ 5 Abs. 1
RDG die Einzieh*g von Kundenforderungen in bestimmten Fd"llen, in denen eine
Abtretung erfüllungshalber stattgefunden hat, zulassen (AG Merzig Urteil vom
t9.06.2009).
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Das Gericht schäta die erforderlichen Miemagenkosten nach $ 282 Zpoauf der
Basis der Schwacke-Mieptreisliste zum Anmietungszeitraun Zugrunde zulegen war
die Schwacke.Liste 2008. Die durch die Beklatenpartei vorgebrachten Bedenlen
gegen diese Schätzgnrndlage stellien keine so erheblichen Zweifel dar, dass von der
Schätzgrundlage abzuweichen war. Mit Enacheidung des OLG Nümberg vom
27.Ol.2OOg (AZ: 1 IJ 1878/08) geht auch das Oberlandesgericht Ni.irnberg von der
Anwendbarkeit der Schwacke-Mietpreisliste,aus.

Zudein ist folgendes auszufiihren:

Die Frauenhofer-Liste ist keine geeignete Schdtzgrundlage, da diese nicht am
örtlich relevanten lvlark erhoben wwde. Die Auffassung einiger Gerichte (2.8.
OLG Mänchen im Ilneil vom25.O7.20OS) kann diesseits nicht geteilt vrerden. Basis
einer Schätzgrundl"g. ist der önlich relevante Marl$. Die Frauenhofer-Liste enthdlt
im einstelligen PLZ-Bereich weite Gebiete der Bundesländer Balern, Thüringen,
Baden-\Wümemberg. Der zweistellige PLZ-Bereich ist ein Sondermarlc, da er im
Internet erhoben wurde. Auf d"iesen Sondermarlc ,,Internet" m'ss sich der
Geschädigte nicht verweisen lassen. Zudemwurden weniger önliche Anbieter im
Vergleich zt;l- Schwacke-Mietpreisliste berüclsichtigt. Dem Gericht ist aus
zahlreichen Verfahren bekannt, dass alleine im Raum Ntirnberg-Fünh-Erlangen d;e
önlichen Mietpreise erheblich d^ifferieren. \Xde in einer Liste, welche drei
Bundeslinder umfasst, ein önlich relevanter }vlark dargestellt werden lann, Lisst
sich hieraus nicht erschlie{bn; hierzu nimmt atrch nicht das oben zhiene Urteil des
OLG München Stellung.

Bei der hier vorzunehmenden Schätzung war von GrupLre 4 als anzumietende
Klasse auszugehen.

U
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f Abzuziehen war eine Eigeneruparyrs von 3 o/o. Das Gericht legr dem Modustarif
zugnrnde. Nach dem Vortrag waren Aufschläge für \X/interreife n zu gevähren.
Zudem wartn die Kosten frir die Flaftungsbeschrinlnrn g zu berüclsichtigen.
Abzuziehen waren bereits aufkrgerichtliche 437,62 €.

f - l ' .  l .  A  ' .  ^ r  . l  I  f  r  I  h  rrur oen /vuruetezeltraum von g Iagen eryrbt das folgende Berechmrng:
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(s2s,00 €J7) x9

abzgl. 3 o/o E, igenenparnis

Winterreifen 15.00€x9

L L00 o/o Flafturgsbefreiurg (I32,OO €/7) f 9
\-.

abzgL

675,00 €

20,25 €

654,75 €

+ 135,00 €

T69,.7L €

959,46 €

- 437,62€

527.94€
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Zu demRechenwerk sei folgendes bemerlc

Das Gericht schäta einen Zeitraum welcher die jeweilige Zeiteinteilung
übenchreitet nach der entsprechenden Quot. des nächst höheren Zeitnumes (2. B.
werden bei acht Tagen nicht der \flochentarif und zusätzlich die Tagespa'schale,

sonder 8/7 des Wochentarifs zu Gnrnde g.Lgr., Diese Sctritzung verhinden, dass
der letae (oder enrc) angemietete Tag besonden teuer ist. Dieser überzählige Tag
ist sonst im verhdltnis zum'wochentarif erheblich teuerer.

Das Gericht schäta den Abzug ftir die Eigenenpamis auf 3 %. Dies entspricht der

stdndigen Rechtssprechung des Landgerichts Ntirnberg/Füfth. Aufgrund der

technischen Entwicklung ist ein geringerer Abzug für die Eigenenparnis

vozunehmen.

Die Schwacke-Metpreisliste weist einen eigenen Betrag für Winterreifen auf. Dies

zrrgc, dass bereits im Grundbetrag lrein solcher Aufschlag einberechnet ist. Es ist

durcharu plausibel und nachvollziehbar, dass ftir \X/interreifen Zusatzkosten

entstehen (erhöhter tageraufwand; Umri.istkpsten).

Das Landegericht Ni.imberg/Füfth gibt den Z,aschlagfür \X4nterreifen. Dieser

Rechtssprechung schließt sich das erkennende Gericht an.

Daran dnden nicht, dass ein Mietwagen verkehnsicher ausgestattet sein muss, denn

die Frage der gnrndsätzlichen Ausstattung betrifft nicht die Frage, wer diese

Ausstattnng zu zaltlen hat: Mit'anderen Wonen kann mrar der Kunde einen

Mietwagen mit Winterreifen verlangen, dafür kann das Unternehmen dem Kunden

die Mehrkosten in Rechnung stellen; ob d.iese Kosten im Grund"mietpreis enthalten
oder gesondert ausgewiesen sind, ist Sache der vereinbaneh Abrechmrng. Das
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Gericht schäta aufgrund der ScJrwacla-Miopreisliste diese Erhebgng weist ffü'winterreifen 
eine gesonderten Rechnungsposten aus und brirrg, damit zwrr

Ausdrucb dass der lvfarts üblicherweise eine gesonderte Verrechr*g jeweils nur
bei Anzeige dieser leistung in Rechnung stellt. Zudemwurde die angewandte
Schätzgrundlage so erhoben, dass im Gnrndpreis weitere Kosten gesonden
ausgewiesen wurden. Schäta man auf der Basis der Schwacle-Mietpreisliste dann
hat eine Schäzung auf der Basis der gesamten Liste und nicht nur eines Teils zu
erfolgen. Winterreifen sind somit bei konlireten Fall und konlreter Erforderlichlcir
ges ondert ztrzusprechen.

(

Die xfinterreifen waren Anfang November schon zuzusprechen.

Die Kosten für den Vollkaskoschutz am Enatzf ahrznvgsind ebenfalls anzttsetzln.

Unerheblich ist, ob das eigene Fahrzeug des Geschddigten ärm Unfallzeitpunts

vollkaskovenichert war. Die Anmietung eines Ersavfahtzersges mir

Vollkaskoschutz ist in der Regel eine adäquate Schadersfolge. Im vorliegenden Fall

sind lreine Gesichtsp'nlce vorgerngen, die zu Abzügen führen.

3)

Mit Schreiben vom 09.02.2009 wurde die Beklagte unrer Fristsetzung zum

19.02.2009 aufgeforden, den noch ausstehenden Differenzbeft€ bzgl. der
Mietwagenkosten zu e$tatten. Die Beklagte befindet sich daher ab 2e.02.2009 in
Zahlungsve nW.

tJ

Die aufhrgerichtlichen entstandenen Rechaanwahkosten in Höhe

die Beklagte als verzugsschaden ebenfalls zu ersetzen. Ab

von70,20 € hat

Zustellung des



I ldahnbescheides Q3.06.2009) be{indet sich die Beklagte mit der Entanung der
aufbrgerichtlichen Rechtsanwaltskosten in Verzug.

Die Kostenentscheidung benrht auf $ 91 ZpOr.

Die Enacheidung über die vorLiufige Vollstreckbarkeit erying gemdß gg Z0g Nr.
11.713 ZPO.

Die Berufung war nicht zuzulassen. Die Vorausserzungen hierftir liegen nicht vor.

II.
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